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26.4.1657 Johanna Maria Gräfin von Sprinzenstein, geb. Haim 
von Reichenstein, belehnt den Georg Burgstaller an der 
Wies mit dem Zehent am Prandmayerhof, Pfarre 
Galham, Herrschaft Tollet, den er für seine Frau 
Magdalena gekauft hat. ( Pergamenturkunde mit Siegel 
in Holzschachtel, Fasz. Große Urkunden ) 

 
24.2.1665 Der Pfleger von Erlach schreibt an Christof 

Voggendanz, Pfleger von Tollet: 
 

• Im Erlacher Landgericht hat sich eine unerhörte 
Tat mit einem armen Sünder am Galgen bei 
Mannagattern ereignet. 
 

• An dieser Tat soll auch ein Tolleter Pupille, der 
ledige Sohn des Auers zu Potting, beteiligt 
gewesen sein. Da dabei in die Rechte des 
Wasenmeisters eingegriffen wurde, wird es 
möglicherweise zu einem Auslieferungsersuchen 
kommen 
 

• Falls sich eine unmittelbare Beteiligung nicht 
beweisen lässt, so wäre doch eine angemessene 
Zivilstrafe wegen leichtfertigen nächtlichen 
Umherstreifens durch die eigene Obrigkeit 
angemessen ( FIVS ) 

 
1.5.1668 Verzeichnis abgängiger Urkunden der Herrschaft 

Tolleth ( AH ) 
 
11.7.1677 Vergleich zwischen dem Domdechant des Hochstifts 

Passau und Franz Ignatz von Sprinzenstein über  
St. Georgen: 

 

• Der Graf von Sprinzenstein wird sich beim Bistum 
Passau dafür einsetzen, dass St. Georg zur 
Pfarre erhoben wird 
 

• Zur Abgeltung von Nutzungen aus St. Georg 
bezahlt der Graf von Sprinzenstein 2.000 fl, 
wogegen der Domdechant auf weitere 
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